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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.01.1963

Norm

ZPO §266 DVI

ZPO §503 Z4 E4c14

Rechtssatz

Die Frage, ob die den Erklärungen der Beklagten hinzugefügten Einschränkungen und Zusätze, auf welche die

Beklagten in ihren Revisionsschriften verweisen, diesen Erklärungen deren Wert und Bedeutung von Zugeständnissen

nehmen, ist keine Rechtsbeweisfrage, sondern eine Tatbeweisfrage.
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